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Stand: 13.07.2023

abrechnende 

Tierarztpraxis (Name oder 

Stempel):

beprobter  Betrieb (Name 

und ViehVerkVNr.)

Umsatzsteuerpflicht

Beprobung wegen 

(Krankheit angeben): 

Art der Unterstützung Nr. laut GOT* Preis laut GOT* Anzahl Summe

tierärztliche Beratung am: …………….…1 11,26 € 1 11,26 €

Blutproben 1.-4. Tier 627 10,26 € 0 0,00 €

Blutproben ab 5. Tier 629 6,16 € 0 0,00 €

Blutproben ab 5. Tier, 

Ferkel/ Läufer
630 4,58 € 0 0,00 €

Blutproben- Extensivhaltung je Tier635 12,34 € 0 0,00 €

Dokumentation 3 11,20 € 1 11,20 €

Anfahrt (Doppel- Kilometer) § 10 3,50 € 0,00 €

Summe Netto 22,46 €

bitte 2. Seite beachten!

Gewährung von Beihilfen zu den Kosten für die Verhütung, Bekämpfung und Tilgung von Tierseuchen 

durch den Freistaat Thüringen 

Erlass des TMASGFF vom 17.01.2023 

Achtung: bei Auswahl "Extensivhaltung" ist dies explizit durch das VLÜA zu bestätigen

Beihilfeverfahren nach Punkt 4.1. (Auszahlung an den Leistungserbringer)

Die Originalrechnung des Tierarztes ist in Kopie beizufügen, Auszahlung erfolgt an den Tierarzt auf Grundlage der dort 

enthaltenen  Kontodaten. 

*Gebührenordnung für Tierärztinnen und Tierärzte (GOT)

q Der Betrieb ist zum Vorsteuerabzug 

berechtigt
q Der Betrieb ist nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt**
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Umsatzsteuer 19%** 4,27 €

Summe Brutto 26,73 €

Die Richtigkeit der obigen Angaben wird bestätigt,  insbesondere: 

 -dass es sich um eine beihilfefähige Stichprobenuntersuchung handelt 

 -dass das Vorliegen einer Extensivhaltung bei Auswahl der GOT-Nr. 635 bestätigt wird

 -dass keine Verstöße gemäß Beihilfeerlass Punkt 2 vorliegen 

 -dass Rechnung und Eintragung im Formular übereinstimmen

 -dass die Angaben zur Vorsteuerabzugsberechtigung des Tierhalters korrekt ausgefüllt wurden

sachlich und rechnerisch richtig:

Unterschrift Amtstierarzt:

Datum: Stempel des VLÜA:

Titel 53871

Datenschutz

Auf Wunsch übersenden wir Ihnen gerne eine Papierfassung.

Informationen zum Umgang mit Ihren Daten im TLV finden Sie unter 

https://verbraucherschutz.thueringen.de/tiergesundheit/tierseuchen

**Die Mehrwertsteuer ist nur bei Tierhaltern erstattungsfähig, die nicht vorsteuerabzugsberechtigt sind.
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